
576 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Aussch1J.sses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 30.. Juni 

1971, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Richter­

dienstgesetz ge~ndert wird (Richterdienstgesetz-Novelle 1971 -
RDG-Novelle 1971) 

Durch den vorliege~den Gesetzesbeschluß des National­
rates soll im 1rlesentlichen eine Angleichung des Richterdienst­

t~esetzes an die 10 G8haltsüberleitungsgesetz-Novelle 1970" 
die 19~ und 20. Gehaltsgesetznovelle sowie an die Dienst­

pragmatik-Novelle 1969 erfolgenQ \'Jeiters .soll auch um dem 

Personalmangel an Richtern abzuhelfen, fUr einen ZeittBum 

von fünf' Jahren die für die Ernennung zum Richter erforder­

liche vier,jährige Rechtspraxis auf drei Jahre herabgesetzt 
-\'Terden. 

Der Ausschuß für Verfassungs-· und Rechts8.ngelegenhei ten 

hat die geßenständliche Vorlage in seiner Sitzung vom 19. 

Juli 1971 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, 
dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einsp:cuch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

fUr Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 30. 
tTuni 1971, ·betreffend ein Bunde~3geE38tz, mit <'lern das Richter­

dienc..;tgesetz gei:indert , .. lird. (Richterdienstgesetz-Novelle 1971 
- RDG-Novelle 1971) wird kein Einspruch erhoben. 

Wien, am 19. Juli 1971 

Dr. Jolanda 0 f f e TI b eck 
Berichterstatter 

N 0 v a k 
Obmaml 
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